
York konzentriert sind und sich dar
auf spezialisiert haben, die Interessen 
der großen Banken und Unterneh
men, der Trusts und Monopole zu 
vertreten. Diese Anwaltsfirmen ver
einigen oft mehr als 50 hochspeziali
sierte Anwälte. Sie betreiben nicht 
nur die juristische Beratung und die 
Vertretung vor den Gerichten, son
dern sie verhandeln im Auftrag ihrer 
Mandanten mit Regierungsstellen, 
vermitteln Kredite und sorgen für 
deren rechtliche Absicherung oder 
führen innerhalb der beiden politi
schen Parteien die Verhandlungen 
über die Aufstellung von Kandidaten 
für die Präsidentschafts- oder Gou
verneurswahlen; sie sind oft die Ver
bindungsglieder zwischen Wirtschaft, 
Militär und Politik, so daß D. Matt
hews sie einmal „die Hohenpriester 
der amerikanischen Politik“ nannte. 
Von 468 Wall-Street-Rechtsanwälten, 
die in 20 Firmen zusammengeschlos
sen waren, hatten 72 % ihr juristi
sches Studium in Harvard, Yale oder 
an der Columbia-Universität absol
viert, und 30 % von ihnen standen 
im „Register“. Von den Juristen der 
großen kalifornischen Anwaltsfirmen 
hatten 39 % in Harvard oder Yale 
studiert. Domhoff ist der Meinung, 
daß diese Anwaltsfirmen zusammen

mit den großen Unternehmen die 
amerikanische Wirtschaft beherr
schen und zur Machtelite gehören. 
Wenn Domhoff am Schluß seines 
Buches zu dem Ergebnis kommt, daß 
Einkommen, Reichtum und Veranke
rung in den Spitzenpositionen der 
staatlichen und wirtschaftlichen 
Macht der amerikanischen Geldari
stokratie als „herrschender Klasse“ 
(governing dass) das Gepräge geben, 
dann sagt er uns nichts Neues. Wir 
wissen seit langem um die personelle 
Verflechtung von Wirtschaft und 
Staat, um die Unterwerfung des 
Staates unter die Macht der Mono
pole im imperialistischen Stadium des 
Kapitalismus: Lenin charakterisierte 
bereits im Jahre 1917 die ökonomi
sche und gesellschaftliche Bedeutung 
der sich immer stärker herausbilden
den „Personalunion“ zwischen den 
Banken, der Industrie und dem Re
gierungsapparat der hochentwickel
ten kapitalistischen Staaten.1 Aber 
das Buch Domhoffs vermittelt inter
essante Fakten, um diese Tatsache 
erneut zu erhärten.

Gerhard Reintanz

1 Vgl. W. I. Lenin, Werke, Bd. 22, Berlin 
1960, bes. S. 224 ff.
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